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RS OGH 1970/1/29 1Ob247/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1970

Norm

AHG §1 Cd1a

EO §44 Abs2 C

Rechtssatz

Der Rechtsanwalt, der im Zusammenhang mit einem Exekutionsaufschiebungsantrag für den Verp5ichteten einen

Kautionsbetrag erlegt, hat im Verfahren zur Ausfolgung desselben (hier an die betreibende Partei) persönlich keine

Beteiligtenstellung. Hat der Verp5ichtete der Ausfolgung der Kaution an die betreibende Partei zugestimmt, ist die

Erlassung eines diesbezüglichen Ausfolgungsbeschlusses, mag der Verp5ichtete die Zustimmung auch ohne

Mitwirkung des Rechtsanwaltes erklärt haben, nicht rechtswidrig.
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